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Erwagungen:

11. A___ und B.___ , die Beschwerdefuhrer, sind die beiden Nachkommen
von C. | geboren am tt. Juni 1920. Diese drei bilden die Erbengemeinschaft
im Nachlass von D.__,ihrem Vater bzw. Ehemann, welcher am tt.mm.1998
gestorben ist (act. 6/10/1).

Zum Nachlass gehort eine Parzelle inder Gemeinde E.__ |, welche vom Ge-
staltungsplan "F._ "erfasst wird. Das Verfahren, das zu diesem Gestaltungs-
plan fuhrte, wurde im Herbst 2009 mit der Genehmigung durch die Baudirektion
des Kantons Zurich abgeschlossen. Im Rahmen der Publikation von Bauvorhaben
zweier Personen, welche ebenfalls Parzellen im Einzugsgebiet des Gestaltungs-
plans besitzen, stellte die Gemeinde E._ auf entsprechenden Hinweis des
Beschwerdefiihrers 2 einen Mangel bei der Einleitung und Durchfihrung des Ge-
staltungsplanverfahrens fest: Betreffend die Parzelle der Erbengemeinschaft im
Nachlass von tD.  liegt einzig die Zustimmung des Beschwerdefiihrers 2
zum Gestaltungsplan vor. Da dieser Uber keine Vollmacht der Ubrigen Mitglieder
der Erbengemeinschaft verfligte, mangelt es an der Zustimmung der Beschwer-
defuhrerin 1 und der Mutter der Beschwerdefuhrer. Die Gemeinde E.__ ging
davon aus, dass dieser Mangel behoben und die Zustimmung der Mutter der Be-
schwerdefihrer (und der Beschwerdefihrerin 1) nachtraglich eingeholt werden
muss, und beantragte am 11. Marz 2014 bei der KESB Dubendorf (KESB)die
Einsetzung eines Vertretungsbeistandes mit der Begrindung, C._ sei zufolge
einer Demenzerkrankung hinsichtlich dieses Geschafts nicht handlungsfahig

(act. 6/7/2).

1.2. Nachdem eine Delegation der Kindes- und Erwachsenenschutzbehérde DuU-
bendorf (KESB) am 14. April 2014 C. angehort hatte (act. 6/7/5), entschied
die KESB am 20. Mai 2014 wie folgt (act. 6/7/9):

"1. FirC. , geb. t.06.1920, von E. , ZH, wohnhaft in G. , mit

Aufenthalt in H. , ... [Adresse], wird eine Vertretungsbeistandschaft



nach Art. 394 Abs. 1 ZGB angeordnet und dem Beistand der Auftrag erteilt,
die Interessen von C. im Zusammenhang mit dem privaten Gestal-

tungsplan "F. " E. , zU wahren und sie bei allen erforderlichen

Handlungen mit der Befugnis zur Substitution im Verhinderungsfalle um-
fassend zu vertreten, insbesondere hat der Beistand zu prufen, ob eine

nachtragliche Zustimmung zum Gestaltungsplan im Interesse der verbei-
standeten Person liegt oder ob allenfalls andere Mdglichkeiten bestehen.

2.  Als Beistand mitden in Dispositiv-Ziff. 1 genannten Aufgaben wird Rechts-

anwalt lic. iur. I. , ... [Adresse], ernannt, mit dem Auftrag:

a) notigenfalls Antrag auf Anpassung der behdrdlichen Massnahme an

veranderte Verhaltnisse zu stellen;

b)  per 30.09.2014 einen Zwischenbericht und spatestens per
30.04.2015 Rechenschaftsbericht zu erstatten und Gber den Stand
der Angelegenheit zu informieren sowie Uber die Aufhebung oder
Weiterfiihrung der Beistandschaft und nétigenfalls die Anordnung an-

derer Erwachsenenschutzmassnahmen Antrag zu stellen.
3./4. (Kosten)
5.  (Rechtsmittel)
6./7. (Mitteilungen)"

Zur Begrundung hielt die KESB fest, dass C. |, welche im Pflegeheim ...,
H.__ . lebe, auf umfassende Pflege angewiesen und kaum noch in der Lage
sei, auch nur elementare Fragen zu beantworten, weshalb ein Schwachezustand
im Sinne von Art. 390 ZGB zu bejahen sei. lhre Hilfsbedurftigkeit umfasse samtli-
che Lebensbereiche. Mit dem Aufenthalt im Pflegeheim sei die Personensorge
gewahrleistet. Inr Sohn, der Beschwerdefihrer 2, kimmere sich um die administ-
rativen Belange. In diesen Bereichen seien keine erwachsenenschutzrechtlichen
Massnahmen nétig. Handlungsbedarf bestehe in der Angelegenheit Gestaltungs-
plan"F._ ".DaC.__ urteilsunfahig sei und weder eine vor Eintritt der Ur-

teilsunfahigkeit erteilte Vollmacht an eine Person vorliege, noch Vertretungsrechte



fir diese Angelegenheit von Gesetzes wegen bestiunden, sei die Anordnung einer

Vertretungsbeistandschaft erforderlich.

1.3. Mit Eingabe vom 20. Juni 2014 erhoben die Beschwerdeflhrer beim Be-
zirksrat Uster (Bezirksrat) Beschwerde gegen diesen Entscheid der KESB mit
dem Antrag, die Anordnung einer Vertretungsbeistandschaft nach Art. 394 ZGB
sei ersatzlos zu streichen (act. 6/1). Am 28. Juli 2014 liess sich die KESB zur Be-
schwerde schriftlich vernehmen; sie beantragte die Abweisung der Beschwerde
(act. 6/6). Mit Eingabe an den Bezirksrat vom 28. August 2014 nahmen die Be-
schwerdefuhrer zur Vernehmlassung der KESB Stellung; an ihrem Antrag hielten
sie fest (act. 6/9). Die KESB verzichtete gemass Mitteilung vom 3. Oktober 2014
auf eine weitere Vernehmlassung (act. 6/12). Der Prasident des Bezirksrats setzte
die Beschwerdefuhrer mit Verfugung vom 14. Oktober 2014 daruber in Kenntnis
(act. 6/13).

Mit Eingabe vom 24. Februar 2015 beklagten sich die Beschwerdeflihrer beim
Bezirksrat darlber, dass Uber ihre Beschwerde noch nicht entschieden worden
sei und forderten den Bezirksrat auf, den "Zustand der Ungewissheit zu beenden
und unsere Beschwerde innerhalb kirzester Frist zu behandeln" (act. 6/14). Der
Bezirksrat antwortete auf diese Kritik und Aufforderung mit Schreiben an die Be-
schwerdeflhrer vom 4. Marz 2015 (act. 6/15).

14 Am 16. April 2015 erhoben die Beschwerdefuhrer beim Obergericht Be-

schwerde mit folgenden Antragen (act. 2):

"1.  Der Bezirksrat Uster ist anzuweisen, das von uns ergriffene Rechtsmittel

per sofort zu behandeln und einen Entscheid zu fallen
2. Unter ganzlicher Kostenfolge zulasten des Bezirksrates Uster"

Die Akten des Bezirksrats (act. 6/1-15), darin enthalten die Akten der KESB
(act. 6/7/1-13), wurden beigezogen. Der Bezirksrat liess sich mit Schreiben vom
5. Mai 2015 aufforderungsgemass zur Beschwerde vernehmen (act. 9 f.). Die
Vernehmlassung wurde den Beschwerdefiihrern zur Kenntnis gebracht (act. 11

f.). Mit Eingabe vom 16. Mai 2015 teilte der Beschwerdefuhrer 2 unter Beilage der



amtlichen Todesurkunde der Kammer mit, dass C..  amtt.mm.2015 verstor-
ben sei, und nahm gleichzeitig zur Vernehmlassung des Bezirksrats Stellung
(act. 13 f.). Durch den Tod der Mutter, so der Beschwerdeflhrer 2 zu den Auswir-
kungen auf das Verfahren, sei die Vertretungsbeistandschaft zwar eo ipso hinfal-
lig geworden. Er poche aber darauf, dass die Verletzung des Beschleunigungs-
gebotes ausdriicklich festgestellt werde, und ersuche darum, dass die angefalle-
nen Gerichts- und anderen Kosten nicht den Beschwerdefuhrern auferlegt wer-

den.
1.5. Das Verfahren erweist sich als spruchreif.
2.

2.1. Die Beschwerdefuhrer werfen dem Bezirksrat Rechtsverzogerung vor. Eine
derart begrindete Beschwerde ist an keine Frist gebunden, sondern jederzeit
moglich (Art. 450b Abs. 3 ZGB). Es handelt sich bei den Beschwerdefuhrern um
"der betroffenen Person nahestehende Personen" im Sinne von Art. 450 Abs. 2
Ziff. 2 ZGB, und sie sind somit zur Beschwerde befugt. Die Beschwerde enthalt
einen Antrag und eine Begrundung. Damit sind die Beschwerdevoraussetzungen
erfullt.

2.2. MitdemTod von C.__ istdie Anordnung einer Vertretungsbeistand-
schaft, wie sie Gegenstand des Beschwerdeverfahrens vor dem Bezirksrat bildet,
hinfallig geworden. Das Verfahren vor dem Bezirksrat ist soweit bekannt noch
pendent. Der Bezirksrat wird das Verfahren (als gegenstandslos) abzuschreiben
und bei dieser Gelegenheit insbesondere Uber die Kostenfolgen (Kosten der
KESB und des Bezrksrats) zu befinden haben. Dabei wird in erster Linie zu be-
rucksichtigen sein, wie in der Sache — Notwendigkeit einer Vertretungsbeistand-
schaft — mutmasslich entschieden worden ware (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO: KUKO
ZPO-ScHMID, Art. 107 N 9). Die Rechtsverzdgerungsbeschwerde ist durch den
Tod von C.___ somit nicht gegenstandslos geworden. Hinzu kommt, dass der
Beschwerdefuhrer 2 trotz Versterbens seiner Mutter die Feststellung der Verlet-
zung des Beschleunigungsgebotes verlangt und ein solcher Antrag zulassig ist
(PQ130010, Entscheid der Kammer vom 16. Mai 2013 S. 3 f.).



2.3. Auf die Ausfuhrungen der Beschwerdeflhrer und des Bezirksrats wird nach-

folgend soweit eingegangen, als dies erforderlich erscheint.
3.

3.1. Art. 29 Abs. 1 BV raumt einen allgemeinen Anspruch auf Beurteilung innert
angemessener Frist ein. Was als angemessene Verfahrensdauer betrachtet wer-
den kann, istim Einzelfall vor dem Hintergrund des Anspruchs auf ein gerechtes
Verfahren unter Beachtung der spezifischen Sachverhalts- und Verfahrensver-
haltnisse zu bestimmen. Dabei ist insbesondere auf die Schwierigkeit und Dring-
lichkeit der Sache sowie auf das Verhalten von Behorden und Parteien abzustel-
len. Rechtsverzégerung ist nicht allein deshalb zu bejahen, weil ein Verfahren
langere Zeit (unter Umstanden mehrere Monate) in Anspruch genommen hat. Als
massgebend muss vielmehr gelten, ob das Verfahren in Anbetracht der auf dem
Spiel stehenden Interessen zlgig durchgefuhrt worden ist und die Gerichtsbehor-
den insbesondere keine unnitze Zeit haben verstreichen lassen (Entscheid des
Bundesgerichts 5A_714/2014 vom 2. Dezember 2014).

3.2. Der Wiedergabe des Prozessverlaufs (vgl. obige Erwagung Ziff. 1.3.) lasst
sich entnehmen, dass der Bezirksrat das Verfahren bis Mitte Oktober 2014, als
sein Prasident die Beschwerdefuhrer Uber die Mitteilung der KESB vom 3. Okto-
ber 2014 informierte (act. 6/13), beforderlich flhrte. Seither ist kein Prozessschritt,
der auf eine Forderung oder den Abschluss des Beschwerdeverfahrens abzelt,
aktenkundig. Der Bezirksrat erachtet das Verfahren als spruchreif (act. 6/15).
Ausstehend ist demnach der Endentscheid, der sich aufgrund der zwischenzeitli-
chen Entwicklung, wie schon erwahnt, im Wesentlichen noch auf die Kostenfolgen
beschranken und in diesem Zusammenhang die Prozesschancen zu bertcksich-

tigen haben wird.

3.3. Der Bezrksrat begrundet den Stillstand des Verfahrens mit unvorhersehba-
ren Personalausfallen im Jahre 2014 und mit einer stark angestiegenen Ge-
schaftslast. Die Bezirksratsschreiberin J.__ | angestellt mit einem 70%-
Pensum, sei ab dem 26. Mai 2014 vollstandig ausgefallen. Deren Nachfolgerin,

K. habe ihre Arbeit per 1. Januar 2015 aufgenommen, und zwar mit einem



Pensum von 90%. Die juristische Sekretarin L. | welche mit einem 90%-
Pensum angestellt sei, sei vom 6. Marz 2014 bis am 15. April 2014 (sechs Wo-
chen) krankheitsbedingt vollstdndig ausgefallen. Danach habe sie bis Ende Sep-
tember 2014 ein halbes Pensum, also ein Pensum von 45%, geleistet, seither be-
trage ihr Arbeitspensum 70%. Ab Ende Juni 2014 habe der Bezirksrat an einem
Tag pro Woche, gegen Ende 2014 an zwei Tagen pro Woche auf die Unterstut-
zung einer a.o. Bezirksratsschreiberin zahlen durfen. Wahrend dieser Zeit habe
eine weitere juristische Sekretarin, M.___ |, ihr bisheriges Pensum von 35% auf
60% erhoht. Trotz dieser Massnahmen sei es nicht gelungen, die Pendenzen und
die neu eingegangenen Geschafte innerhalb nutzlicher Frist zu erledigen. Vorrang
hatten die Falle mit den einschneidendsten Konsequenzen gehabt wie etwa strit-
tige Kindesschutzmassnahmen oder verweigerte wirtschaftliche Hilfe. Zu diesen
Personalausfallen sei eine eindruckliche Zunahme von Rechtsmitteln zu ver-
zeichnen gewesen. Im Jahre 2014 hatten die Rechtsmittel gegenuber den Vorjah-
ren um 50% zugenommen. Dieser Trend halte auch im laufenden Jahr an (act. 9
f).

3.4. Aus den Angaben zu den personellen Ressourcen ergibt sich, dass dem
Bezirksrat zur Vorbereitung seiner Geschafte ordentlicherweise drei juristische
Mitarbeiterinnen mit einem Pensum von insgesamt 195% (70%, 90% und 35%)
zur Verfugung stehen. Im letzten Jahr musste der Bezirksrat wegen Ausfallen

uber langere Zeit mit einem stark reduzierten Personalbestand arbeiten: im Fruh-

jahr (Ausfall L. ) standen ihm fur sechs Wochen nur 105 Stellenprozente zur
Verfigung, ab Mitte April 2014 bis Juni 2014 (teilweise Wiederaufnahme der Ar-
beitdurch L. im Umfang von 45%) 150%, ab Ende Juni bis Ende Septem-
ber 2014 (Ausfall ..., Erhdhung des Pensums von M.__ um 25%, Einsatz a.o.

Bezirksratsschreiberin im Umfang von 20%) 125%, ab Oktober bis Ende 2014
(Ausdehnung des Pensums der a.o. Bezirksratsschreiberin auf 40% und weitere
Ausdehnung des Pensums von L. auf 70%) 170%. Im gleichen Zeitraum
nahm die Arbeitslast deutlich zu, waren doch rund 40% mehr Rechtsmitteleingan-
ge zu verzeichnen als im Durchschnitt der Vorjahre (act. 10). Dass der Personal-
ausfall und die Zunahme von Rechtsmitteleingangen zu einer Verzogerung in der

Bearbeitung der Rechtsmittel und damit zu einer starken Zunahme der Penden-



zen fUhrten, ist nachvollziehbar. Diese Entwicklung war nicht vorhersehbar, wes-
halb dem Bezirksrat kein Fehler in der Organisation und Fihrung vorgeworfen
werden kann. In diesem Zusammenhang istinsbesondere zu erwahnen, dass der
Bezirksrat, obschon er seit anfangs Jahr wieder mit Vollbestand (195%) arbeitet,
zum Abbau der Pendenzen bei der zustandigen Direktion zusatzliches juristisches
Personal beantragte. Auch die Konzentration auf die Falle mit schwerwiegenden

Auswirkungen fur die Betroffenen erweist sich als angezeigt.

3.5. Diese Ausfuhrungen mdgen die Verzdogerung bei der Behandlung des
Rechtsmittels der Beschwerdefuhrer durch den Bezirksrat erklaren, aus Sicht der
Beschwerdefuhrer rechtfertigen diese Umstande die lange Verfahrensdauer den-
noch nicht (act. 13). Sie erachten das Vorhaben, fur ihre (inzwischen verstorbene)
Mutter eine Beistandschaft zu errichten, zum einen als unnétig — die Gemeinde
E.  habe sich widerspruchlich verhalten, wenn sie auf der Zustimmung der
Mutter zum Gestaltungsplan beharrt, die Bautatigkeit auf den betroffenen Parzel-
len aber gar nicht stoppt — und zum anderen als Demditigung. Sie heben die be-
sondere Situation ihrer Mutter hervor - sie sei dement und in sehr schlechter ge-
sundheitlicher Verfassung gewesen —, was den Bezirksrat hatte veranlassen sol-
len, schnell (noch zu Lebzeiten der Mutter) in der Sache zu entscheiden und die-
se von der Beistandschaft zu befreien. Mdgliche Erklarung fir die zbgerliche Be-
handlung durch den Bezirksrat sei, dass er, der Beschwerdefuhrer 2, im Zusam-
menhang mit einer Baubewilligung, welche auf der Grundlage des Gestaltungs-
plans "F.__ "erteilt worden sei, beim Bezirksrat eine Aufsichtsbeschwerde ge-
gendie Gemeinde E.__ eingereicht habe. Der Bezirksrat habe diese kommen-
tarlos, ohne sich mit seinen Argumenten zu befassen, abgewiesen. Mit dem Hin-
weis darauf, dass das Verfahren wegen der Gefahr baldigen Ablebens der Mutter
gegenstandslos zu werden drohe, machten die Beschwerdeflhrer sodann sinn-

gemass Dringlichkeit geltend (act. 2).

3.6. Den Vorwurf, der Bezirksrat verzogere das Beschwerdeverfahren deshalb,
weil er, der Beschwerdefuhrer 2, sich bereits in anderer Angelegenheit, welche
ebenfalls mit dem Gestaltungsplan "F. " zu tun habe, beschwert habe, und

zwar erfolglos, begrinden die Beschwerdefuhrer allein mit dem Umstand, dass



jener Entscheid ohne nahere Begrindung erfolgt sei. Dass dieser Entscheid des
Bezirksrats vom Beschwerdefuhrer 2 angefochten und spater aufgehoben bzw.
korrigiert worden ware, machten die Beschwerdeflhrer indessen nicht geltend.
Aus den konkret geltend gemachten Grinden lasst sich nicht auf Ressentiments
des Bezirksrats schliessen und sind solche bei der Beurteilung der vorliegenden

Beschwerde ausser acht zu lassen.

3.7. Ob Anlass fur die Errichtung einer Vertretungsbeistandschaft fur die Mutter
der Beschwerdeflhrer bestand oder nicht, ist Thema des pendenten Beschwer-
deverfahrens vor dem Bezirksrat, aktuell noch im Rahmen der Regelung der Kos-
tenfolgen, und braucht bzw. darf im Rahmen der vorliegenden Rechtsverzoge-
rungsbeschwerde nicht beurteilt (zu) werden. Zur Beurteilung der Dauer des Ver-
fahrens vor dem Bezirksrat reicht es aus, die Schwierigkeit des Falles und die
Wirkungen des Entscheids der KESB vom 20. Mai 2014 zu wurdigen.

3.7.1. Die Errichtung einer Beistandschaft, jedenfalls einer Vertretungsbeistand-
schaft im Sinne von Art. 394 ZGB, gehdrt zu den Ublichen Geschaften der KESB
und durfte auch im Tatigkeitsbereich des Bezirksrats als erste Beschwerdeinstanz
regelmassig Thema sein. Aufgrund der Bedeutung einer solchen Massnahme,
insbesondere wenn sie gegen den Willen der Betroffenen und/oder der ihr nahe
stehenden Personen angeordnet wird, sind die tatsachlichen Verhaltnisse aller-
dings sorgfaltig abzuklaren bzw. zu wurdigen. In gewissen Fallen kdnnen sich zu-
dem rechtlich schwierige Fragen stellen. Der Schwachezustand von tC._
und deren Hilfsbedurftigkeit in der Angelegenheit Gestaltungsplan "F._ "
scheinen aufgrund der vorliegenden Akten keine besonderen Probleme zu bieten.
Schwieriger erweist sich die Frage nach dem Sinn bzw. der Notwendigkeit einer
Massnahme, gehdrt doch der Umgang mit den (formellen und materiellen) offent-
lich-rechtlichen Vorschriften zu den Gestaltungsplanen nicht zum Alltagsgeschaft
des Bezirksrates. Die Angelegenheit ist nach dem Gesagten zwar nicht komplex,

es handelt sich aber auch nicht um einen Standardfall.

3.7.2. Ausgehend von der Darstellung der Beschwerdefuhrer empfand
1C. die von der KESB angeordnete Massnahme als Schmach. Dabei han-

delt es sich um ein personliches (subjektives) Empfinden, das zwar zu beruck-
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sichtigen aber nicht zum Massstab behordlichen Handelns zu nehmen ist. Auch
wenn die Empfindung von 1C.__ ingewissen Teilen der Bevdlkerung verbrei-
tet ist (und zwar nicht nur in den alteren Generationen), so ist dem die Haltung
und der Auftrag des Gesetzgebers entgegen zu setzen, hilfsbedurftigen Personen
mit der Anordnung angemessener Massnahmen beizustehen, nétigenfalls auch
gegen deren Willen. Objektiv betrachtet haftet deshalb einer erwachsenenschutz-
rechtichen Massnahme, wie sie fur ¥C.__ in Aussicht stand, nichts Ehrenrth-
riges an. Hinzu kommt, und diesem Aspekt istin der hier zu beurteilenden Situati-
on erhebliche Bedeutung zuzumessen, dass der Beschwerde, welche die Be-
schwerdeflhrer beim Bezirksrat anhangig machten, von Gesetzes wegen auf-
schiebende Wirkung zukommt. Eine gegenteilige Anordnung, wie dies nach

Art. 450c ZGB moglich ware, trafen weder die KESB noch der Bezirksrat und sol-
ches stand auch nicht in Aussicht. Der Entscheid der KESB vom 20. Mai 2014 ist
damit weder in Rechtskraft erwachsen noch vollstreckbar und zeitigte bislang kei-
nerlei Wirkungen. Dringlichkeit in dem Sinne, dass umgehend Handlungen im In-
teresse von 1C.__ hatten ausgefuhrt oder unterbunden werden muissen, lag
zu keinem Zeitpunkt vor. Die Gefahr (wie sie sich nun tatsachlich realisierte), dass
TC.___ vor Abschluss des Verfahrens sterben kdnnte und das Verfahren des-
wegen vor dem Bezirksrat gegenstandslos wurde, vermochte keine besondere
Dringlichkeit zu begrunden. Im Ergebnis wirkt sich die Gegenstandslosigkeit des
Verfahrens gleich aus wie eine Aufhebung des Entscheids der KESB: die Vertre-

tungsbeistandschaft kommt nicht zur Anwendung.

3.8. Das Beschwerdeverfahren vor dem Bezirksrat wurde ca. Mitte Juni 2014
anhangig gemacht und ist damit seit rund elf Monaten pendent. Bis Mitte Oktober
2014, wurde das Verfahren zlgig vorangetrieben. Seither, also wahrend sieben
Monaten, erfolgte kein Prozessschritt mehr. Die Verzdgerung in der Bearbeitung
des Falles, nach Angaben des Bezrksrats ist das Verfahren spruchreif, ist auf un-
vorhersehbare Grinde, einerseits Personalausfalle Uber langeren Zeitraum, ande-
rerseits starke Zunahme der Geschaftslast, zurickzufuhren und nicht auf mangel-
hafte Organisation des Betriebs oder falsche Priorisierung oder ungenigende
Prozessleitung. Da der Beschwerde aufschiebende Wirkung zukommt, 1C._

in ihren Rechten nicht eingeschrankt wurde und keine besondere Dringlichkeit
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vorliegt, ist trotz der bereits sieben Monate dauernden Untatigkeit des Bezirksrats
in seinem hier zu beurteilenden Geschaft Nr. VO.2014.34/3.02.03 eine unange-
messen lange Verfahrensdauer und damit eine Rechtsverzégerung noch zu ver-

neinen.

Der Fall ist entgegen der Auffassung der Beschwerdefuhrer nicht mit demjenigen
im Geschaft Nr. PQ130010 vergleichbar, in welchem die Kammer eine sechs Mo-
nate dauernde Untatigkeit rugte: dort ging es um Kinderbelange (der Vater, wel-
cher seit Jahren keinen regelmassigen Kontakt mehr zu seinen Kindern hatte, er-
suchte um die Anordnung von Massnahmen zur Durchsetzung seines Besuchs-
rechts), und es lagen keine ausserordentliche Grinde vor, welche die Verzoge-

rung erklarten.

Wie sein Schreiben an die Beschwerdefuhrer vom 4. Marz 2015 zeigt, ist sich der
Bezirksrat seiner Pflicht bewusst, diesen Fall "sobald als moglich" zum Abschluss
zu bringen (act. 6/15). Um die Beschwerdefuhrer nicht im Ungewissen zu lassen,
ist dem Bezrksrat zu empfehlen, ihnen einen konkreten Zeitrahmen zu nennen,
bis wann sie mit dem Endentscheid rechnen kdnnen. Um nicht eine weitere,
dannzumal wohl erfolgreiche Rechtsverzogerungsbeschwerde zu provozieren, ist

ein Rahmen von maximal acht Wochen ins Auge zu fassen.
3.9. Die Beschwerde ist nach dem Gesagten abzuweisen.

4. Beidiesem Ausgang des Verfahrens werden die Beschwerdefuhrer kosten-
pflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Dem Umstand, dass es als Verfahrensbeteiligter
schwierig ist, die angemessene Dauer des Prozesses unter Berucksichtigung aller
relevanten Faktoren einzuschatzen, und der Kammer ein grosses Ermessen zu-
steht, ist bei der Bemessung der Entscheidgebuhr (zum Rahmen vgl. § 12 Abs. 1
und 2 i.V.m. § 9 Abs. 1 GebV OG) Rechnung zu tragen.
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Es wird erkannt:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Die Entscheidgebuhr wird auf Fr. 500.- festgesetzt und den Beschwerdefih-
rern je zur Halfte, je unter solidarischer Haftung flr den ganzen Betrag, auf-

erlegt.

3.  Schriftiche Mitteilung an die Beschwerdeflhrer, die Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehoérde Dubendorf, die Direktion der Justiz und des Innern (Ge-
meindeamt des Kantons Zurich) sowie — unter Ricksendung der eingereich-

ten Akten —an den Bezrksrat Uster, je gegen Empfangsschein.

4. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert
30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
des Bundesgesetzes Uber das Bundesgericht (BGG).

Dies ist ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG.

Es handelt sich um eine nicht vermdgensrechtliche Angelegenheit.
Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.

Obergericht des Kantons Zirich
Il. Zivilkammer
Die Gerichtsschreiberin:

MLaw D. Weill

versandt am:



	Urteil vom 1. Juni 2015
	Erwägungen:
	Es wird erkannt:
	1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
	2. Die Entscheidgebühr wird auf Fr. 500.− festgesetzt und den Beschwerdeführern je zur Hälfte, je unter solidarischer Haftung für den ganzen Betrag, auferlegt.
	3. Schriftliche Mitteilung an die Beschwerdeführer, die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Dübendorf, die Direktion der Justiz und des Innern (Gemeindeamt des Kantons Zürich) sowie – unter Rücksendung der eingereichten Akten – an den Bezirksrat Uste...
	4. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (...

